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Hinweise 
 
1. Schreibweise japanischer Namen und Begriffe 
Die Transkription japanischer Namen und Begriffe erfolgt nach dem Hepburn-System. 
Die Wortsegmentierung sowie die Transkription im Einzelnen orientieren sich weitestge-
hend an Götze/Baum, ZJapanR 5 (1998), 207 ff. und Götze, ZJapanR 19 (2005), 207 ff. 

Nachnamen stehen entgegen der japanischen Übung zuletzt. Verwendet der jeweilige 
Verfasser eine von der üblichen Transkription abweichende Schreibweise, so wird diese 
übernommen. Ortsnamen werden ohne diakritische Zeichen wiedergegeben. 
 
2. Bezeichnung von Gesetzen und Gerichten 
Die Abkürzung japanischer Gesetze richtet sich nicht nach ihren deutschen Pendants, 
sondern den japanischen Bezeichnungen. So werden Zivilgesetz und Zivilprozessgesetz 
als ZG (anstatt (j)BGB) sowie ZPG (anstatt (j)ZPO) abgekürzt. Zur besseren Abgrenzung 
vom neuen IPR (RAG) wird das alte IPR-Gesetz als Hôrei bezeichnet und nicht, wie 
teilweise üblich, ebenfalls als RAG. 

Als Gerichtsbezeichnungen verwendet diese Arbeit in Übereinstimmung mit dem 
überwiegenden Sprachgebrauch die Begriffe Oberster Gerichtshof (OGH), Obergericht 
(OG), Distriktgericht (DG), Summarisches Gericht (SumG). 
 
3. Währungsumrechnung 
Der Umrechnung von JPY-Beträgen in Euro liegt ein Kurs von 100 JPY = 0,63 EUR 
zugrunde. 
 
4. Übersetzungen 
Die im Anhang wiedergegebenen Normen des Schiedsverfahrensgesetzes (SVG) und der 
Verfahrensregeln des OGH (SchiedsVO) wurden vom Verfasser aus dem Japanischen 
übertragen. Bei allen weiteren Normen ist der jeweilige Übersetzer angegeben. 
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Kapitel 1 

Einleitung 

A. Vorbemerkung 

Ungeachtet der schweren Wirtschaftskrise der 1990er-Jahre ist Japan eine 
der größten Volkswirtschaften der Erde und nach den USA und China 
wichtigster außereuropäischer Handelspartner Deutschlands.1 Zahlreiche 
deutsche Unternehmen sind langfristig auf dem – mittlerweile wiederer-
starkenden – japanischen Markt engagiert und in vielfältigen Rechtsbezie-
hungen mit japanischen Unternehmen verbunden. Damit stellt sich 
zwingend die Frage, wie mit etwaigen Konflikten in diesen Beziehungen 
umzugehen ist. 

Der effektivste Umgang mit drohenden Konflikten bestünde zwar darin, 
jeglichen Streit bereits am Entstehen zu hindern. Dem steht jedoch die 
Erkenntnis entgegen, dass Konflikt als Nebenerscheinung aller menschli-
cher Interaktion unvermeidbar und für gesellschaftlichen Fortschritt 
bedeutsam ist.2 Das somit jeder Geschäftsbeziehung ohnehin innewohnen-
de Konfliktpotential erhöht sich in einer internationalen Geschäftsbezie-
hung noch durch weitere Faktoren. Wie am Beispiel Japans offensichtlich, 
beginnen diese bereits auf sprachlicher Ebene. Ein Konflikt erscheint umso 
wahrscheinlicher angesichts des unterschiedlichen kulturellen Hintergrun-
des, der sich in den verschiedenen Rechtsordnungen, Rechtsauffassungen 
und Handelspraktiken widerspiegelt und sich etwa im Verständnis ord-
nungsgemäßer Erfüllung, der Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen 
sowie der Beilegung von Konflikten äußert.3 Dies gilt aufgrund der starken 
Unterschiede in dem derart geprägten Vorverständnis selbstverständlich 
auch in deutsch-japanischen Geschäftsbeziehungen. Der starke Einfluss 
des deutschen Rechts auf das geltende japanische Recht vermag diese 
Unterschiede nicht einzuebnen. Auch hindert das weit verbreitete Bild 

                                                 
1 Der Import aus Japan hatte im Jahr 2006 einen Wert von 24,02 Mrd. EUR, was eine 

deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 21,43 Mrd. EUR bedeutet. Die 
Exporte nach Japan lagen 2006 bei 13,89 Mrd. EUR, gegenüber 13,33 Mrd. EUR im 
Vorjahr, vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Außenhandel, 1. 

2 Krauss/Rohlen/Steinhoff (Hrsg.), 4 f.; Y. Sato, Commercial Dispute Processing, 
11 ff.; Thirgood, J.Int'l.Arb. 21 (2004), 341; Upham, 4 f. 

3 Tateishi, WL-JSE Bull. 44 (2002), 1. 
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Japans als konfliktfreier, harmonischer Gesellschaft nicht das Entstehen 
von Konflikten, sondern lässt allenfalls einen anderen Umgang mit ihnen 
erkennen. 

Trotz des regen kulturellen und wirtschaftlichen Austausches mit Japan 
sind die psychologischen Barrieren noch nicht abgebaut.4 So ist das 
Japanbild im Westen häufig von einer gewissen Mystifizierung des – nicht 
nur in geographischer Hinsicht – „fernen Ostens“5 geprägt. Eine wertende 
Rechtsvergleichung mit Japan wurde aufgrund „unterschiedlicher soziokul-
tureller Traditionen“ gar für unmöglich gehalten.6 In Abkehr von der in 
dieser Haltung Ausdruck findenden eurozentrischen Betrachtungsweise 
sind in jüngerer Zeit jedoch zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, die 
sich unbefangen mit dem japanischen Recht auseinandersetzen.7 Im 
Rahmen wirtschaftlicher Beziehungen mit Japan sind fundierte Kenntnisse 
des Gegenübers und ein möglichst unverstellter Blick auf seinen Hinter-
grund unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden, die sich nicht 
zuletzt in handfesten materiellen Einbußen auswirken können. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und 
steigenden Selbstbewusstseins, der die eurozentrische Erwartungshaltung 
durchkreuzt, die Modernisierung Japans werde über kurz oder lang zu 
einer Angleichung an die westliche Rechts- und Geschäftspraxis führen. 
Eine reine Verwestlichung Japans ist weder zu erwarten noch wünschens-
wert. 

B. Ziel und Gang der Arbeit 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die internationale Handelsschieds-
gerichtsbarkeit in Japan als ein Aspekt der Streitbeilegung im internationa-
len Geschäftsverkehr mit japanischen Unternehmen. Die Arbeit stellt den 
Zustand der japanischen Schiedsgerichtsbarkeit nach den 2004 in Kraft 
getretenen Reformen des Schiedsverfahrensrechts und der Verfahrensord-
nungen der institutionellen Schiedsgerichte dar. Dafür wertet sie die 
verfügbaren japanischen sowie die (überwiegend englischsprachigen) 

                                                 
4 Koch, 39. 
5 Zu diesem Begriff vgl. auch Kap. 2 E II. 
6 Vgl. Zweigert/Puttfarken, in: dies. (Hrsg.), 395, 406 (zum japanischen Vertrags-

recht), krit. Baum, ZJapanR 2 (1996), 86 = RabelsZ 59 (1995), 258, 259. 
7 Zum „leidigen Eurozentrismus“ Baum, ZJapanR 2 (1996), 86, 87 = RabelsZ 59 

(1995), 258, 259 f., mit Hinweis insbesondere auf die Verdienste von Rahn, Rechtsden-
ken und Rechtsauffassung. Sono, ZJapanR 12 (2001), 50, 58, hebt als wichtigen Beitrag 
jüngerer Literatur die „Demystifizierung“ des japanischen Rechts hervor. 
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internationalen Veröffentlichungen aus und berücksichtigt die Rechtspre-
chung der japanischen Gerichte zu schiedsverfahrensrechtlichen Fragen. 

Besonderes Augenmerk gilt im Rahmen der Darstellung stets der Frage, 
ob bzw. inwieweit zuvor bestehende rechtliche und praktische Schwach-
stellen behoben wurden. Dabei wird sich erweisen, dass dies weit überwie-
gend der Fall ist und aus rechtlichen Gründen keine Bedenken gegen ein 
Schiedsverfahren in Japan bestehen. 

Wie ihre ausländischen Partner sind auch japanische Unternehmen bei 
der Streitbeilegung in erster Linie um Effizienz bemüht. kulturelle 
Faktoren spielen jedoch selbstverständlich ebenfalls eine bedeutsame 
Rolle, da sie den Hintergrund der Beteiligten prägen und den Rahmen 
akzeptabler Lösungen abstecken. Um auf das eigentliche Thema hinzufüh-
ren, widmet sich daher Teil 1 der Arbeit in der gebotenen Kürze einer 
Erläuterung dieser Faktoren. Dazu erfolgt zunächst ein kurzer rechtshisto-
rischer Überblick über die Entwicklung der Streitbeilegung in Japan 
(Kapitel 2). Es schließt sich eine Darstellung der prägenden Elemente der 
japanischen Rechtsmentalität an, um die allgemeine Haltung gegenüber der 
Konfliktbewältigung, die auch im Schiedsverfahren ihre Relevanz behält, 
näher herauszuarbeiten (Kapitel 3). 

Der Hauptteil (Teil 2) enthält eine umfassende Darstellung des japani-
schen Schiedsverfahrensrechts unter besonderer Berücksichtigung interna-
tionaler Schiedsverfahren. Nach einer knappen Darstellung von Wesen und 
Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit im Allgemeinen (Kapitel 4) richtet 
sich der Blick auf den Zustand der Schiedsgerichtsbarkeit in Japan im 
Besonderen, deren bisherige Entwicklung einen etwas abweichenden Weg 
genommen hat (Kapitel 5). Sodann folgt eine ausführliche Darstellung des 
geltenden Schiedsverfahrensrechts und der Verfahrensordnung der JCAA 
nach der Reform von 2004 (Kapitel 6) sowie der Anerkennung und 
Vollstreckung von Schiedssprüchen in Japan (Kapitel 7). Die Arbeit 
schließt mit einer Bewertung der Reform und einem Ausblick auf die 
künftige Entwicklung (Kapitel 8). 

Im Anhang findet sich schließlich eine vom Verfasser angefertigte 
Übersetzung des Schiedsverfahrensgesetzes (SVG) sowie der Verordnung 
des OGH zum gerichtlichen Verfahren anlässlich eines Schiedsverfahrens 
(SchiedsVO). 



  

Kapitel 2 

Rechtssystem – Entwicklungslinien 

Bei erstmaliger Beschäftigung mit dem japanischen Recht stößt der 
westliche Betrachter anstelle vermuteter fernöstlicher Andersartigkeit auf 
eine Vielzahl vertrauter Rechtsnormen und Rechtsinstitute.1 Diese sind das 
Ergebnis eines umfassenden und langwierigen Prozesses der Rezeption 
westlichen Rechts. 

Seine Insellage versetzte Japan als einziges nie kolonialisiertes Land 
Ostasiens in die Lage, Ausmaß und Inhalt äußerer Einflüsse selbst regulie-
ren zu können. Dank der Entfernung zum asiatischen Festland blieb das 
Land bis 1945 von äußeren Invasionen verschont. Zugleich war die 
Distanz jedoch nicht so groß, jeglichen Austausch zu verhindern.2 Die 
geographische Abgeschiedenheit, verstärkt durch eine spätere Politik der 
bewussten Abschottung, führte zur Herausbildung der homogenen Wert-
vorstellungen und sozialen Strukturen, die auch das heutige Japan noch 
nachhaltig beeinflussen.3  

Kaum ein anderes Land hat sich im Laufe seiner Geschichte mit Erfolg 
an derart unterschiedliche Rechtssysteme angelehnt wie Japan.4 Mit dem 
chinesischen, dem kontinentaleuropäischen und dem angloamerikanischen 
Recht lassen sich im Verlauf der japanischen Geschichte drei wesentliche 
Einflussquellen ausmachen.5 

A. Frühgeschichte 

In der Zeit der Sippengesellschaft (bis etwa 600 n. Chr.) erhielten die 
japanische Gesellschaftsstruktur und Denkweise durch Umwelteinflüsse 
ihre entscheidende Prägung. Von großer Bedeutung ist dabei die vom 

                                                 
1 Kerschbaum/Raidl-Marcure, RZ 1996, 54. 
2 Noda, 5. 
3 Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 38. 
4 So v. Senger, ZfRV 17 (1976), 206, der das japanische Recht daher auch als „das 

internationalste Recht der Welt“ bezeichnet (a.a.O., 209). 
5 Ausführliche rechtsgeschichtliche Darstellungen bei Steenstrup, A History of Law in 

Japan until 1868; Wigmore, Law and Justice in Tokugawa Japan (Materialien); Röhl 
(Hrsg.), History of Law in Japan Since 1868; Überblick bei Marutschke, 17 ff. 
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Festland übernommene und seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert 
betriebene Landwirtschaftsform des Nassreisanbaus. Die klimatischen 
Gegebenheiten erlaubten lediglich eine einzige jährliche Ernte, deren 
Gelingen stets durch die Taifunsaison bedroht war. Es lastete somit ein 
enormer Zeit- und Erfolgsdruck auf der dörflichen Gemeinschaft, der eine 
intensive Zusammenarbeit erforderte und Arbeit in erster Linie als 
Gruppenfunktion erfahren ließ.6 Diese starke Orientierung an der Gruppe 
und dem Gemeinwohl verhinderte das Aufkommen individualistischer 
Tendenzen.7 Es mussten zumindest äußerlich reibungslos funktionierende 
Sozialbeziehungen gewährleistet werden. Antagonistische Gefühle waren 
daher zu unterdrücken und die offene Austragung individueller Konflikte 
dringend zu vermeiden.8 Da noch bis in das 19. Jahrhundert hinein der 
Großteil des japanischen Volkes in der Landwirtschaft tätig war,9 hatten 
die dort wirkenden Einflüsse erhebliche Breitenwirkung und ließen eine 
sehr homogene, auch heute noch wirksame Denkweise entstehen. 

In dieser Zeit entstand auch – als ursprüngliche Religion Japans – der 
Shintoismus, eine polytheistische Verbindung von animistischem Natur-
kult und Ahnenverehrung. Er ist Ausdruck der Naturverbundenheit und 
Orientierung an konkret erfahrbaren Phänomenen, die im Gegensatz zu den 
abstrakten und dogmatischen Religionen des Westens steht.10 

Die Altzeit kannte zwar festgesetztes, aber ungeschriebenes Recht (no-
ri). Dieses verkündete das Sippenoberhaupt, nachdem es ihm in einer 
Zeremonie von der Sippengottheit mitgeteilt worden war. Mit der fort-
schreitenden staatlichen Einigung des Landes einhergehend wurde nori als 
das vom Kaiser Verkündete zu staatlichem Recht.11 Als wesentliche 
Merkmale der ursprünglichen japanischen Rechtskultur werden folgende 
Elemente ausgemacht: die Bedeutung des Kompromisses, die Bewahrung 
eines Gleichgewichts, Gegenseitigkeit, sowie der Verzicht auf eine 
Schuldprüfung.12 Zudem bestand bereits ein (allerdings ineffizientes und 
wenig entwickeltes) System von Gerichten für zivilrechtliche Klagen.13 
Die Rechtsprechung dürfte dabei Sippenoberhäuptern und Bezirksbeamten 

                                                 
6 Kreiner, in: Wehling (Hrsg.), 45, 48; Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 28. 
7 Zur „Abwertung des Ich“ als geistesgeschichtlichem Faktor Rahn, Rechtsdenken 

und Rechtsauffassung, 38 f. 
8 Kinoshita, ZJapanR 11 (2001), 7, 12 bezeichnet die Konfliktvermeidung als „basso 

ostinato“ des japanischen Wertesystems und der japanischen Denkweise. 
9 So waren noch in der Tokugawa-Zeit bis 1867 rund 80% des Volkes Bauern, vgl. 

Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 37; Kinoshita, in: FS Kitagawa, 199, 202. 
10 Zum Shintoismus Kreiner, in: Wehling (Hrsg.), 45, 48 ff.; Rahn, Rechtsdenken und 

Rechtsauffassung, 32 f. 
11 Es enthielt jedoch auch religiöse und sittliche Normen, Röhl, in: Eubel (Hrsg.), 2, 3. 
12 Kinoshita, in: FS Kitagawa, 199, 201. 
13 Einzelheiten bei Steenstrup, 65 f. 
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zugestanden haben. Zum Ende der Altzeit lag die oberste rechtsprechende 
Gewalt beim Kaiser. Im Verfahren erfolgten Tatsachenfeststellung und die 
Beurteilung der Richtigkeit von Behauptungen mit Hilfe von Gottesurtei-
len.14 

B. Chinesischer Einfluss 

I. Konfuzianismus 

Ab dem 5. Jahrhundert kam es zu einer umfassenden Rezeption chinesi-
scher Kultur, als deren wichtigste Errungenschaften neben der Schrift 
insbesondere Buddhismus und Konfuzianismus nach Japan gelangten. 
Auch das Recht und Rechtsdenken der chinesischen T’ang-Dynastie 
fanden ihren Weg in das Land. Mit Hilfe erster geschriebener Gesetze 
(ritsuryô)15 wandelte sich der Sippenverbandsstaat zum zentralistischen 
Staat.16 

Der Konfuzianismus hatte nachhaltigen Einfluss auch auf die Entwick-
lung der japanischen Rechtskultur. Sein Leitbild ist die harmonische 
Ordnung der Welt. Die Harmonie (wa) bezeichnet dabei die Eintracht in 
einer hierarchischen Ordnung, in der jeder seinen Platz einzunehmen hat.17 
Grundlage der Gesellschaftsordnung ist die Sittlichkeit, die in jeder 
Lebenslage ein angemessenes Verhalten vorsieht, was sich in einer 
ausgefeilten Etikette konkretisiert.18 Es werden fünf grundlegende zwi-
schenmenschliche Beziehungen unterschieden, in denen vom Geringeren 
Unterordnung und Ehrerbietung erwartet wird.19 Das erwünschte Verhalten 
wird dabei in erster Linie durch moralische Einflussnahme erreicht, das 
Recht beansprucht nur subsidiär Geltung.20 

Menschliche Konflikte bedeuten eine Störung dieser natürlichen Ord-
nung. Sie sind daher zu vermeiden oder durch gegenseitiges Nachgeben 
beizulegen, keinesfalls aber im offenen Streit zu vertiefen.21 Durch dieses 

                                                 
14 Röhl, in: Eubel (Hrsg.), 2, 4. 
15 Diese enthielten im Wesentlichen strafrechtliche (ritsu) und verwaltungsrechtliche 

(ryô) Vorschriften, Steenstrup, 34 ff. 
16 Röhl, in: Eubel (Hrsg.), 2, 5. 
17 Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 40 sieht daher „Eintracht“ als treffen-

dere Übersetzung von „wa“ an. Zum Hierarchiedenken vgl. auch Benedict, 46 ff. 
18 Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 41; Lee, ZVglRWiss 86 (1987), 158. 
19 Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 41. Im Einzelnen unterschieden werden 

die Beziehungen Herrscher – Untertan, Eltern – Kind, Ehemann – Ehefrau, älterer Bru-
der – jüngerer Bruder sowie Freund – Freund. 

20 Lee, ZVglRWiss 86 (1987), 158 f. 
21 Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung, 41; Nakane, 27. 


